
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/10/11 90/06/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1990

Index

L80006 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

ROG Stmk 1974 §50a idF 1989/015;

VVG §1 Abs1;

VVG §10 Abs2 lita;

Rechtssatz

Der Spruch eines baupolizeilichen Befehls hat so konkretisiert zu sein, daß kein Zweifel darüber bestehen kann, was

Gegenstand dieses Auftrages ist; er muß zum Titel einer Vollstreckungsverfügung geeignet sein (Hinweis E 23.10.1984,

84/05/0063).

Schlagworte
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